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 sowie in Anerkennung der historischen und symbolischen 
Bedeutung der Verknüpfung des ersten internationalen Über-
einkommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kri-
minalität mit der Stadt Palermo (Italien), 

 1. nimmt mit Dank das Angebot der Regierung Italiens 
an, in Palermo eine Unterzeichnungskonferenz auf hoher poli-
tischer Ebene auszurichten, auf der das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisier-
te Kriminalität (Übereinkommen von Palermo) sowie die dazu-
gehörigen Protokolle unterzeichnet werden sollen; 

 2. beschließt, die Unterzeichnungskonferenz auf hoher 
politischer Ebene nach Palermo einzuberufen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, die Konferenz für einen 
Zeitraum von bis zu einer Woche noch vor Ende der Millenni-
ums-Generalversammlung im Jahr 2000 einzuplanen, wobei die 
Organisation der Konferenz im Einklang mit der Resolu-
tion 40/243 zu erfolgen hat; 

 4. ersucht das Zentrum für Internationale Verbrechens-
verhütung des Sekretariats-Büros für Drogenkontrolle und 
Verbrechensverhütung, gemeinsam mit der Regierung Italiens 
und im Benehmen mit den Mitgliedstaaten Vorschläge für die 
Tagesordnung und die Organisation der Konferenz auszuar-
beiten, die unter anderem den hochrangigen Delegierten die 
Möglichkeit bieten, Fragen im Zusammenhang mit dem Über-
einkommen und den dazugehörigen Protokollen zu erörtern, 
insbesondere Folgemaßnahmen im Hinblick auf ihre wirksame 
Umsetzung und auf künftige Arbeiten; 

 5. bittet alle Staaten, möglichst hochrangige Regierungs-
vertreter zu der Unterzeichnungskonferenz auf hoher politi-
scher Ebene zu entsenden. 

RESOLUTION 54/130 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/596) 

54/130. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/113 vom 9. Dezember 
1998 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs48, 

 eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame 
Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, so-
wie der Bedeutung, die den Sicherheitsorganen und der recht-
sprechenden Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene 
zukommt, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Instituts 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-

 
48 A/54/340. 

handlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer und um-
fassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten 
zu erbringen, stark beeinträchtigt hat,  

 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen Aktivitä-
ten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordi-
nieren, die sich mit den Verbrechensverhütungs- und Straf-
justizsystemen in Afrika befassen; 

 2. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit 
des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mechanismen 
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrika-
nischen Ländern weiter auszubauen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich 
auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen gegen-
über dem Institut nachzukommen; 

 4. appelliert an alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen 
Organisationen, konkrete praktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitäten zu 
unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten für eine 
verstärkte Verbrechensverhütung und den Ausbau der Straf-
rechtspflegesysteme in Afrika umzusetzen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu 
bemühen, alle in Frage kommenden Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die er-
forderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die 
es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen; 

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich um die 
Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu bemühen, 
damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediensteten des 
Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt, 
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflich-
tungen erfüllen zu können; 

 7. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspfle-
ge und das Programm der Vereinten Nationen für internationale 
Drogenkontrolle auf, eng mit dem Institut zusammenzuarbei-
ten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen die 
Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre 
grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche Maß-
nahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete Vor-
schläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des Insti-
tuts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an Bedien-
steten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Generalver-
sammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 




